
Prüfkatalog zur Förderrichtlinie zur Energieeinsparung der Ortsgemeinde  Bubach vom 07.08.2018 
  Antragsprüfung  Name Antragstellers/in Adresse   Prüfung durch die Verbandsgemeindeverwaltung  1 Antragsberechtigung 1.1 Anschaffung erfolgte nach in Kraft treten der Förderrichtlinie (01.09.2018)? ☐ Ja          ☐ Nein 1.2 Antragsteller/in ist/sind antragsberechtigt gemäß § 2 der Richtlinie? ☐ Ja          ☐ Nein   1.3 Förderobjekt wurde noch nicht gefördert bzw. die Förderhöchstsumme von 5.000 € wurde noch nicht überschritten? ☐ Ja          ☐ Nein     Simmern/Hunsrück,                                                                         ________________________________________________________________                                                               ____________________________________ (Ort, Datum)                                                                                             (Nadja Herkner)   2. Prüfung durch die Ortsgemeinde   2.1 Sind von den veranschlagten Haushaltsmitteln noch ausreichend Mittel vorhanden? ☐ Ja          ☐ Nein 2.2 Das geplante Vorhaben ist nach § 1 der Förderrichtlinie förderfähig? ☐ Ja          ☐ Nein 2.3 Die Antragsunterlagen sind vollständig und prüffähig? ☐ Ja          ☐ Nein 2.4 Der Antrag wurde geprüft und das Ergebnis ist positiv? ☐ Ja          ☐ Nein 2.5 Gegenstand der Förderung:    2.6 Höhe der Fördersumme:    2.7 Die Verbandsgemeindeverwaltung Simmern/Hunsrück wird angewiesen den Förderbetrag zu bewilligen und an den/die oben genannten Antragsteller/in des auszuzahlen. ☐ Ja          ☐ Nein     Bubach, ________________________________________________                                                                        __________________________________________________ (Ort, Datum)                                                                                         (Elke Härter)                                                                                                        Ortsbürgermeisterin   


